
vom 22 . Oktober 1848 nachmittags.

An Betracht, daß die Herstellung der Ruhe und Ordnung, wo sie wirk¬
lich gefährdet sein sollten , nur den ordentlichen konstitutionellen Behörden
zukommt, und nur ans ihre Requisition das Militär einschretten darf;
X in Betracht , daß nach wiederholtem Aussprüche des Reichstages
und des Gemeinderathes die bestehende Aufregung in Wien nur durch die
drohenden Truppenmaffen unterhalten wird;

in Betracht endlich, daß das kaiserliche Wort vom U) d.M . die unge¬
schmälerte Ausrechthaltung aller errungene » Freiheiten , so wie ganz beson
ders diesreie Berathung des Reichstages neuerdings gewährleistete;

erklärt der Reichstag die vom Feldmarschall Fürsten Windischgratz
angedrohten Maßregeln des Belagerungszustandes und Standrechtes für
ungesetzlich.

Bon diesem Beschlüsse tstMtnister Weffenbcrg und Feldmarschall Fürst
Wtndischgrätz sogleich durch Eilboten in -Kenntnis ; zu setzen.

Vom eonstituirenden Reichstage.

Der Retchstagsvorstand.
/rary Snrolka,

Präsident.

Carl Wiser , Meispach,
Schriftführer.
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